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Staatsministerium Baden-Württemberg

Herrn Ministerpräsident

Winfried Kretschmann
Richard-Wagner-Str. 15

70184 Stuttgart
18.06.2011
Dienstaufsichtsbeschwerde

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,

aus gegebener Veranlassung beantragen wir eine

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen                                                                       Herrn Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, 

Inhaber des Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Begründung: Am 23.05.2011 hat der Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen auf Einladung der Vertreterversammlung der Volksbank in Jever vor zahlreichen Zuhörern einen Vortrag über Sozialversicherungssysteme gehalten. 
Im Verlauf derselben bezeichnete er RentnerInnen deutscher Herkunft und auch mit Migrationshintergrund als „demografische Zombies“  und  „nicht sterben wollende Hundertjährige.“ 
Weiterhin stellte er im Rahmen der stets schlechter werdenden finanziellen Altersversorgung durch die gesetzliche Rente die provozierende Frage an die überwiegend von Senioren besuchte Veranstaltung:
„Wie fühlt man sich, wenn man kein Problem hat, 
sondern das Problem ist?“

Zahlreiche Medien veröffentlichten die Aussagen. Entsprechende  Berichte hat Ihnen Herr Walter Bromberger, Braunschweig, zusammen mit seiner Aufsichtsbeschwerde bereits vorgelegt.
Der Eklat führte zu zahlreichen empörten Leserbriefen und diversen Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Beleidigung.

Wir sehen darin zusätzlich einen erheblichen Verstoß gegen die Verletzung unserer Persönlichkeitsrechte und beziehen uns auf Artikel 1 des Grundgesetzes, in welchem verankert ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. 

Da die betroffene Person, Herr Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, als ehemaliger Finanzberater der Bundesregierung und als Lehrstuhlinhaber in der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg doziert und somit eine Vorbildfunktion ausüben sollte, fühlen wir uns als Rentner im Alter von 65 und 66 Jahren und zweifache Eltern verpflichtet, eine Dienstaufsichts-beschwerde einzureichen.

Wir bitten höflich um weitere Veranlassung und um Information über Ihr weiteres Vorgehen.
Rita Lohmeier             Roland Lohmeier

